
  

Fassung vom 18.12.2025  Ersetzt Fassung vom 06.03.2025

 

Solothurner Steuerbuch  

 

Nebenerwerb § 22 Nr. 7 

(Steuererklärung Ziff. 110/111) 

 

Gesetzliche Grundlagen 

§ 22 StG 1 Steuerbar sind alle Einkünfte aus privatrechtlichem oder öffent-
lich-rechtlichem Arbeitsverhältnis mit Einschluss der Nebenein-
künfte wie Entschädigungen für Sonderleistungen, Tag- und 
Sitzungsgelder, Provisionen, Zulagen, Dienstalters- und Jubilä-
umsgeschenke, Gratifikationen, Trinkgelder, Tantiemen, geldwer-
te Vorteile aus Mitarbeiterbeteiligungen und andere geldwerte 
Vorteile, soweit sie nicht Auslagenersatz darstellen. 
 

§ 32 StG 1 Steuerfrei sind 
f) der Sold für Militär- und Schutzdienst, das Taschengeld für 

Zivildienst sowie der Sold der Milizfeuerwehrleute bis zu 
10'3001 Franken jährlich für Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit der Erfüllung der Kernaufgaben der Feuerwehr, wie 
Übungen, Pikettdienste, Kurse, Inspektionen und Ernstfallein-
sätze zur Rettung, Brandbekämpfung, allgemeinen Schaden-
wehr und Elementarschadenbewältigung; steuerbar sind je-
doch Pauschalzulagen für Kader sowie Funktionszulagen und 
Entschädigungen für administrative Arbeiten und für Dienst-
leistungen, welche die Feuerwehr freiwillig erbringt;  

  
§ 7 StVO Nr. 13 3 Als Nebenerwerbstätigkeit gilt 

a) eine Erwerbstätigkeit, die neben einer Haupterwerbstä-
tigkeit ausgeübt wird; 

b) eine bloss gelegentliche und unregelmässige Erwerbstä-
tigkeit. 

 
Art. 17  DBG 1 Steuerbar sind alle Einkünfte aus privatrechtlichem oder öffent-

lich-rechtlichem Arbeitsverhältnis mit Einschluss der Nebenein-
künfte wie Entschädigungen für Sonderleistungen, Provisionen, 
Zulagen, Dienstalters- und Jubiläumsgeschenke, Gratifikationen, 
Trinkgelder, Tantiemen, geldwerte Vorteile aus Mitarbeiterbetei-
ligungen und andere geldwerte Vorteile. 
 

Art. 24 DBG Steuerfrei sind: 
fbis der Sold der Milizfeuerwehrleute bis zum Betrag von jährlich 

54002 Franken für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der 
 

1  gültig ab der Steuerperiode 2026: 10'300 (siehe dazu § 1ter Abs. 3 lit. a StVO Nr. 20 [Steuerverordnung Nr. 20: Anpassung von Tarifstu-

fen, allgemeinen Abzügen und Sozialabzügen an die Teuerung; BGS 614.159.20]) 

gültig bis zur Steuerperiode 2025: 10’000 

2  gültig ab der Steuerperiode 2026: 5’400 

gültig für die Steuerperioden 2024 und 2025: 5’300 
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Erfüllung der Kernaufgaben der Feuerwehr (Übungen, Pikett-
dienste, Kurse, Inspektionen und Ernstfalleinsätze zur Rettung, 
Brandbekämpfung, allgemeinen Schadenwehr, Elementar-
schadenbewältigung und dergleichen); ausgenommen sind 
Pauschalzulagen für Kader, Funktionszulagen sowie Entschädi-
gungen für administrative Arbeiten und für Dienstleistungen, 
welche die Feuerwehr freiwillig erbringt; 

1 Allgemein 

Als Nebenerwerbstätigkeit gilt eine Erwerbstätigkeit, die neben einer Haupterwerbstä-

tigkeit (Vollzeit- oder Teilzeiterwerbstätigkeit) ausgeübt wird (§ 7 Abs. 3 lit. a StVO 

Nr. 13) oder eine bloss gelegentliche und unregelmässige Erwerbstätigkeit (lit. b). Eine 

Nebenbeschäftigung ist eine Betätigung ausserhalb des übertragenen Aufgabenbe-

reichs, die üblicherweise dadurch gekennzeichnet ist, dass sie z. B. an einem anderen Ar-

beitsort, in Benutzung anderer Hilfsmittel und ausserhalb der Arbeitszeit der Hauptbe-

schäftigung ausgeübt wird. Sie beruht auf einem anderen Rechtsgrund als die Haupter-

werbstätigkeit.  

Ein Teilzeiteinkommen gilt nicht grundsätzlich als Nebeneinkommen. So können mehre-

re Teilzeiteinkommen für sich alleine oder zusammen als Haupterwerbstätigkeit gelten. 

Insbesondere bei mehreren Anstellungen im selben Tätigkeitsgebiet gelten sämtliche 

Einkommen zusammen als ein Haupterwerb (z. B. Lehrer an verschiedenen Schulen, Pfar-

rer in mehreren Gemeinden, Reinigungskraft für diverse Firmen). Dies ist auch dann der 

Fall, wenn ein vermeintliches Nebeneinkommen nur aufgrund der Haupterwerbstätig-

keit erzielt werden kann, so z. B. wenn ein Filialleiter einer Regionalbank zusätzlich ein 

Einkommen für Geschäftstätigkeiten für den Mutterkonzern erhält (vgl. Urteil KSG SGS-

TA.2012.72 i.S. B vom 19. November 2012). 

Eine Nebenerwerbstätigkeit kann sich auch dadurch auszeichnen, dass sie nur gelegent-

lich und unregelmässig wahrgenommen wird (z. B. Arbeit auf Abruf). In diesem Fall gilt 

eine Erwerbstätigkeit auch dann als Nebenerwerbstätigkeit, wenn kein eigentlicher 

Haupterwerb vorliegt, wenn der Steuerpflichtige also z. B. erwerbslos oder bereits im 

Pensionsalter ist. 

Als Nebeneinkommen aus unselbständiger Tätigkeit gilt jeder nicht schon unter Ziff. 1 

der Steuererklärung angegebene Erwerb, insbesondere auch: 

 Honorare aus der Führung von Vormundschaften und Beistandschaften; 

 Entschädigungen für Zivilschutz- und Feuerwehrdienst, soweit sie die entsprechen-

den Soldansätze übersteigen (z. B. Taggelder und sogenannte Nachzahlungen der 

Zivilschutzinstruktoren). 

Eine Ausdehnung der ordentlichen Berufsarbeit beim gleichen Arbeitgeber wie Über-

stunden, Nachhilfestunden von Lehrern usw. führen nicht zu Nebeneinkommen, die zu 

zusätzlichen Abzügen berechtigen. 

 

gültig für die Steuerperiode 2023: 5’200 

gültig bis zur Steuerperiode 2022: 5’000 
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Indizien für einen Nebenerwerb können namentlich sein: 

 Ausübung bei einem anderen Arbeitgeber; 

 Anderer Tätigkeitsbereich; 

 Benutzung anderer Hilfsmittel; 

 Das erzielte Einkommen ist wesentlich geringer als das Haupteinkommen und reicht 

für sich alleine nicht aus, um die eigenen Lebenshaltungskosten zu bestreiten. 

Kann eine Nebenerwerbstätigkeit nicht klar von einer Haupterwerbstätigkeit abge-

grenzt werden, handelt es sich um eine Haupterwerbstätigkeit. 

Zwecks Deklaration in der Steuererklärung sind die im Rahmen des Nebenerwerbs erhal-

tenen Spesen zusammen mit dem Einkommen zu deklarieren, da mit der bei Nebener-

werb möglichen Berufskostenpauschale sämtliche Auslagen abgegolten sind (vgl. StB SO 

§ 33 Nr. 5). 

Nicht als Nebenerwerb aufzuführen sind solche Einkünfte, für die Quellensteuern ge-

mäss dem Bundesgesetz gegen die Schwarzarbeit bezahlt wurden. Der Steuererklärung 

ist jedoch zwingend die Bescheinigung der AHV-Ausgleichskasse beizulegen. 

2 Beispiele für Nebenerwerbstätigkeiten 

2.1 Feuerwehr (§ 32 Abs. 1 lit. f StG; Art. 24 lit. f und fbis DBG) 

Steuerfrei sind der Sold für Militär- und Schutzdienst, das Taschengeld für Zivildienst so-

wie der Sold der Milizfeuerwehrleute bis zu CHF 10‘3003 (Staatssteuer) bzw. CHF 5‘3004 

(Bundessteuer) jährlich für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erfüllung der 

Kernaufgaben der Feuerwehr. Zu den Kernaufgaben gehören Übungen, Pikettdienste, 

Kurse, Inspektionen und Ernstfalleinsätze zur Rettung, Brandbekämpfung, allgemeinen 

Schadenwehr und Elementarschadenbewältigung. Steuerbar sind jedoch Pauschalzula-

gen für Kader sowie Funktionszulagen und Entschädigungen für administrative Arbeiten 

und für Dienstleistungen, welche die Feuerwehr freiwillig erbringt. 

Auch wenn in der betreffenden Steuerperiode nur Einkommen im Rahmen der Aus-

übung von Kernaufgaben erzielt wurde, ist der Lohnausweis der Steuererklärung beizu-

legen. Ein korrekt ausgefüllter Lohnausweis weist keine Freibeträge aus, sondern um-

fasst das Total aller Entschädigungen, d. h. Ziff. 8 bzw. 11 enthält sowohl die Entschädi-

gungen für Kernaufgaben als auch diejenigen für übrige Aufgaben. Unter Ziff. 15 des 

 

3  gültig ab der Steuerperiode 2026: 10'300 

gültig bis zur Steuerperiode 2025: 10’000 

4  gültig ab der Steuerperiode 2026: 5’400 

gültig für die Steuerperioden 2024 und 2025: 5’300 

gültig für die Steuerperiode 2023: 5’200 

gültig bis zur Steuerperiode 2022: 5’000 
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Lohnausweises sind die auf die Kernaufgaben entfallenden Entschädigungen netto 

(nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge) aufgeführt. 

Beispiel 1  

Entschädigung 2025 für: Kernaufgabe 3’000 

 übrige Aufgaben 0 

Lösung: 

Keine Einträge in der Steuererklärung 

 

Beispiel 2 

Entschädigung 2025 für: Kernaufgabe 6’000 

 übrige Aufgaben 0 

Lösung: 

Staat: Keine Einträge 

Bund: Nebenerwerb 700, Abzug Nebenerwerb 700 

 

Beispiel 3 

Entschädigung 2025 für: Kernaufgabe 11’000 

 übrige Aufgaben 0 

Lösung: 

Staat: steuerbarer Nebenerwerb 1'000, Abzug Nebenerwerb 800 

Bund: steuerbarer Nebenerwerb 5'700, Abzug Nebenerwerb 1’140 

 

Beispiel 4 

Entschädigung 2025 für: Kernaufgabe 3’000 

 übrige Aufgaben 1’500 

Lösung: 

Staat: steuerbarer Nebenerwerb 1'500, Abzug Nebenerwerb 800 

Bund: steuerbarer Nebenerwerb 1'500, Abzug Nebenerwerb 800 

 

Beispiel 5 

Entschädigung 2025 für: Kernaufgabe 6’000 

 übrige Aufgaben 1’500 

Lösung: 

Staat: steuerbarer Nebenerwerb 1'500, Abzug Nebenerwerb 800 

Bund: steuerbarer Nebenerwerb 2’200, Abzug Nebenerwerb 800 

 

Beispiel 6 

Entschädigung 2025 für: Kernaufgabe 11’000 

 übrige Aufgaben 1’500 

Lösung: 

Staat: steuerbarer Nebenerwerb 2'500, Abzug Nebenerwerb 800 

Bund: steuerbarer Nebenerwerb 7’200, Abzug Nebenerwerb 1’440 
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Betreffend die möglichen Berufskostenabzüge siehe StB SO § 33 Nr. 5. 

2.2 Kantonsrat, Gemeinderat und Kommissionsarbeit 

Die Tätigkeit im Kantonsrat, aber auch die Tätigkeit in kommunalen oder kantonalen 

Kommissionen gilt als Nebenerwerbstätigkeit, da sie meist neben einer hauptberuflichen 

Tätigkeit und nur unregelmässig (z. B. während der Session) ausgeübt wird. 

Betreffend die möglichen Berufskostenabzüge siehe StB SO § 33 Nr. 5. 

2.3 Gemeindepräsidium 

Ob die Einkünfte als Gemeindepräsidentin oder Gemeindepräsident als Haupt- oder Ne-

beneinkommen gelten, ist abhängig vom Umfang der Tätigkeit. So stellt ein Gemeinde-

präsidium von kleineren Gemeinden oft nur eine Nebenerwerbstätigkeit dar, da das Prä-

sidium meist neben einer hauptberuflichen Tätigkeit ausgeübt wird. Bei grösseren Ge-

meinden ist das Arbeitspensum hingegen deutlich höher (teils sogar Vollzeit) und gilt 

somit als Haupterwerb. Wie oben beschrieben, ist es möglich, dass sich die Haupter-

werbstätigkeit aus mehreren Teilzeiterwerbstätigkeiten zusammensetzt, dass also das 

Einkommen aus dem Gemeindepräsidium zusammen mit einer anderen hauptberufli-

chen Tätigkeit als Haupterwerbstätigkeit zu betrachten ist. 

3 Direkte Bundessteuer 

Die Regelung bei der direkten Bundessteuer ist bis auf die Höhe des Steuerfreibetrags 
beim Feuerwehrsold identisch. 

 


